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Bekanntmachung der Stadt Moers 
 
Anmeldung der Schulneulinge für das Schuljahr 2020/2021 
 
 
Die Anmeldung der Schulneulinge wird im Oktober 2019 durchgeführt. 
 
Die Schulpflicht beginnt für Kinder, die bis zum Beginn des 30. September 2020 das sechste Lebensjahr vollendet haben, 
am 1. August 2020. 
 
Gemäß § 35 Abs. 1 Schulgesetz NRW werden somit alle Kinder zum Schuljahr 2020/2021 schulpflichtig, die in der Zeit vom 
01.10.2013 bis 30.09.2014 geboren sind. 
 
Kinder, die nach dem 30. September 2020 das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten 
zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperli-
chen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind (Schulfähigkeit). 
 
Bei Beantragung einer vorzeitigen Einschulung sollten sich die Erziehungsberechtigten vorab mit der gewählten Gemein-
schaftsgrundschule oder der kath. Grundschule zur gesonderten Terminvergabe in Verbindung setzen. 
 
Anmeldetermine an den Grundschulen der Stadt Moers: 
 
Dienstag  29.10.2019 15.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Mittwoch 30.10.2019 15.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Donnerstag  31.10.2019 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 
 
Die persönliche Vorstellung des Kindes ist erforderlich. Das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde des Kindes ist 
vorzulegen. 
 
Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die zum Schuljahr 2020/2021 schulpflichtig werden, erhalten rechtzeitig  
ein ausführliches Informationsschreiben. 
 
Moers, im Oktober 2019 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Arndt 
Beigeordneter 
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Einziehung von Straßen 
 

Gem. § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) vom 23. September 1995 (GV. NRW. 
S. 1028) in der jeweils gültigen Fassung wird die nachfolgende näher bezeichnete und im anliegenden Lageplan kenntlich 
gemachte Fläche 
 
Kleine Allee, Gem. Moers, Flur 5, Flurstücke 50-55 (Teilfläche von ca. 4900 m²)  

eingezogen. 
 
Die Absicht wurde im Amtsblatt Nr. 8 der Stadt Moers vom 04.07.2019 bekannt gemacht. Durchgreifende Einwendungen 
hiergegen wurden nicht erhoben. 
 
Hiermit wird die Einziehung gemäß § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) öf-
fentlich bekannt gemacht. Diese Einziehungsverfügung gilt am Tage nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Moers als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG NRW). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Wird die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so würde dessen Verschulden Ihnen zu-
gerechnet werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen zwei Abschriften der Klage für 
die Beteiligten beigefügt werden. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG vom 07.11.2012 (GV. NRW 
S. 548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 Signaturgesetz vom 16.05.2001 (BGBl. I, S. 876) in der jeweils geltenden Fassung 
versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
 
Hinweis:  
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen 
technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 
 
Hinweise: 
 
1. Diese Einziehungsverfügung (Allgemeinverfügung gemäß § 35 S. 2 VwVfG NRW) und Pläne, aus denen die genaue Lage 

und Ausdehnung der betreffenden Verkehrsflächen – insbesondere der Teilbereiche –ersichtlich sind, können beim 
Fachbereich 8 - Vermessung, Straßen und Verkehr, Raum E.023 (Altes Rathaus, Erdgeschoss) während der Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden. 

2. Die Einziehung wird mit Fristablauf oder Erschöpfung der Rechtsmittel bestandskräftig. 
 
Moers, den 02.10.2019 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Köhn 
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Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 
der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2020 

 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2020 mit ihren Anlagen wird gemäß  
§ 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom  
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), ab 
 
 Freitag, dem 10. Oktober 2019 
 
im Neuen Rathaus Moers, Rathausplatz 1, Fachbereich Finanzen, Zimmernummern 2.036 und 2.028 während der folgenden 
Zeiten  
 
 Montag – Donnerstag  von 8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr  
 Freitag    von 8.00 – 12.00 Uhr 
 
zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige bis zum 08. November 2019 nach Beginn der Auslegung beim 
Fachbereich Finanzen, Zimmernummer 2.036, im Neuen Rathaus Moers, Rathausplatz 1, Einwendungen erheben. Über die 
Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Moers, den 02.10.2019 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Thoenes 
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer 
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2. Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2020 
 
Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der 
Stadt Moers mit Beschluss vom        folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Ergebnisplan und Finanzplan 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielba-
ren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und not-
wendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit  
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf                 297.604.083 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   302.611.596 EUR 
 
im Finanzplan mit  
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
auf   288.049.931 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
auf   268.362.143 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 17.565.049 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 26.939.967 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 33.690.239 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 36.537.627 EUR   
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf     
 

9.374.918 EUR 
 
festgesetzt.  
 
(davon i. H. v. 2.631.638 EUR Investitionen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“) 
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§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird auf 

 
16.284.000 EUR 

 
festgesetzt. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Rücklage 

 
Die allgemeine Rücklage wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2014 aufgebraucht, so dass die bilanzielle Überschuldung 
eingetreten ist. 
 
 

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
 

290.000.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
Steuersätze 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf 300 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 740 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 480 v. H. 
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§ 7 
Haushaltssanierungsplan 

 
Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes ist 

- der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2018  
wiederhergestellt worden, 

- der Haushaltsausgleich ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2021  
wiederhergestellt. 

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes 
umzusetzen. 
 
 

§ 8  
Stellenplan 

 
Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Aus-
scheiden der bisherigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam. 

 
 

§ 9 
Haushaltsbewirtschaftung 

 
1. Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 

GO NRW sowie unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO 
NRW entscheidet der Stadtkämmerer. 
Erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 und 4 GO NRW sind unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen sowie unabweisbare über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, sofern sie den Betrag 
von 60.000 EUR übersteigen. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.  

 
2.  Gemäß § 21 KomHVO NRW werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets ver-

bunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche 
gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Zur Bewirtschaftung des Budgets gilt das Budgetie-
rungs- und Personalkostenbudgetierungskonzept der Stadt Moers.  

 
3. Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW für den Einzelausweis von Investitionen im Haushaltsplan und nach  

§ 13 KomHVO NRW für den Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Investitionen sind vom Rat wie folgt festgelegt worden. 
 

 
a)  für Baumaßnahmen auf 150 TEUR (Gesamtvolumen) 

 
b) für einmalige Beschaffungen auf   25 TEUR (Gesamtvolumen) 

 
c)  für regelmäßig wiederkehrende Beschaffungen auf   25 TEUR 

  
(Ansatz im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren) 
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  Arndt 
  Beigeordneter 
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         Arndt 
        Beigeordneter 
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      In Vertretung 
     Arndt 
     Beigeordneter 
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Bekanntmachung 
 

der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 
 
Auf den Friedhöfen Schwafheim, Kapellen, Meerbeck, Lohmannsheide, Utfort, Repelen, Klever Straße und Hauptfriedhof 
sind die Ruhefristen von Reihengrabstätten für Erdbestattungen und Urnen abgelaufen. Das Nutzungsrecht an Kinderrei-
hengräbern kann auf Antrag bis zum 20.12.2019 bei der Friedhofsverwaltung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 
verlängert werden. 
 
Die Grabstellen, die nach dem 15.01.2020 eingeebnet werden, sind durch ein Hinweisschild an den Grabfeldern gekenn-
zeichnet. 
 
Den Angehörigen wird empfohlen, Grabschmuck bis zu diesem Zeitpunkt zu entfernen. 
 
Nicht entfernte Grabaufbauten gehen nach diesem Zeitpunkt entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der ENNI Stadt & 
Service Niederrhein AöR über. 
 
Moers, den 26.09.2019 
Der Vorstand  
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